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Vorentwurf des Bebauungsplanes „Wohnidyll am Sportplatz“, Gemeinde Großnaundorf, 

Landkreis Bautzen 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Aus regionalplanerischer Sicht wird zum Bebauungsplan „Wohnidyll am Sportplatz“ wie folgt 

Stellung genommen: 

Ziel der angestrebten Planung ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraus-

setzungen für bis zu 14 Baugrundstücke, welche am westlichen Ortsrand der Gemeinde 

Großnaundorf zwischen der bestehenden Bebauung an der Waldstraße und der Nordstraße 

entstehen sollen. 

Da sich der Geltungsbereich auf Flächen befindet, die ehemals als Kleingärten genutzt wur-

den, entspricht das Vorhaben grundsätzlich dem Ziel 2.2.1.7 des Landesentwicklungsplanes 

2013 (LEP), wonach brachliegende und brachfallende Bauflächen […] zu beplanen und die 

Flächen wieder einer baulichen Nutzung zuzuführen sind, wenn die Marktfähigkeit des Stand-

ortes gegeben ist. 

Allerdings befindet sich das geplante Vorhaben auf Grund der Lage innerhalb des Land-

schaftsschutzgebietes „Westlausitz“ in der Raumnutzungskarte der Zweiten Gesamtfort-

schreibung des Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien in einem Vorbehaltsgebiet für 

Kulturlandschaftsschutz. 

Gemäß der Begründung zu Kapitel 5.2 des Regionalplanes schränkt die Festlegung eines Vor-

behaltsgebietes Kulturlandschaftsschutz die Siedlungsentwicklung nicht ein. Die Aus-

weisung als Vorbehaltsgebiet ermöglicht der Gemeinde eine Abwägung mit den regional be-

deutsamen Belangen des Kulturlandschaftsschutzes. 
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Die in den textlichen Festsetzungen unter Punkt 8 und 9 genannten Maßnahmen M1 (Ent-

wicklung einer Obstwiese) und PG2 (Anpflanzen von Hecken auf privaten Grundstücksflä-

chen) berücksichtigen diese regionalplanerische Festlegung ausreichend. 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan (FNP) der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz ist der 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes – entsprechend der ehemaligen Nutzung – als Grün-

fläche mit Zweckbestimmung Dauerkleingärten sowie ein kleiner Teil als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. Im Vorentwurf der Gesamtfortschreibung des FNP ist die Fläche 

bereits als geplante Wohnbaufläche (GW4) dargestellt. 

In unserer Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung zur FNP-Fortschreibung1 wurden be-

züglich der Größenordnung der geplanten Wohnbauflächen in der Verwaltungsgemeinschaft 

Pulsnitz erhebliche Bedenken geäußert. Unter anderem wurde für die Gemeinde Großnaun-

dorf ein Bedarf von 1,2 ha ermittelt, aber im Gegenzug wurden im FNP-Vorentwurf 4,6 ha neu 

als Wohnbauflächen dargestellt. 

Da es sich bei der vorliegenden Planung um die Nachnutzung einer ehemals baulich genutz-

ten Fläche und um eine städtebaulich integrierte Lage handelt, werden aus regionalplaneri-

scher Sicht keine Bedenken geltend gemacht. 

Wir weisen jedoch für die weitere Fortschreibung des Flächennutzungsplanes darauf hin, 

dass dieses geplante Wohngebiet für die nichtzentralörtliche Gemeinde Großnaundorf für 

den Zeithorizont des Flächennutzungsplanes ausreichend Entwicklungspotenzial bietet. 

Die Erteilung der Genehmigung für die Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplanes 

Oberlausitz-Niederschlesien wurde am 26. Oktober 2023 im Amtlicher Anzeiger zum Sächsi-

schen Amtsblatt (SächsABl. AAz. S. A697) gemäß § 7 Abs. 3 Satz 5 Landesplanungs-gesetz vom 

11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juni 

2024 (SächsGVBl. S. 522) geändert worden ist, bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 

ist der Regionalplan gemäß § 10 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 

(BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 

88) geändert worden ist, wirksam.  

Die im Regionalplan enthaltenen Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind gemäß 

§ 4 ROG zu beachten bzw. zu berücksichtigen. 

Rechtsgrundlage für die Abgabe dieser Stellungnahme bildet der Beschluss 620 der Ver-

bandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz - Niederschlesien vom 

16. Dezember 2010 i. V. m. § 1 Abs. 2 der Verbandssatzung. 

Die Stellungnahme bezieht sich auf die vorgelegten geprüften Unterlagen. Sie verliert bei 

wesentlichen Änderungen der Bezugsgrundlage ihre Gültigkeit. 

Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange wird nicht vorgegriffen. 

 
i. A. 

Wolfgang Zettwitz 

Leiter der Verbandsverwaltung 

 
Dieses Dokument wird elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 
1 siehe beigefügte Stellungnahme vom 13.03.2023 






















